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:I I<atholischer Familienverband Osterreichs 

. \' ) 

An das 
Bundesministerium fUr Familie, 
Jugend und Konsumentenschutz 

Himmelpfortgasse 9 
Postfach 10 
A-1015 Wie n 

Wien, 1906-0B-26 

'9 ~: • S0P. ~~.~~ <~ ....... ,,_._ r 
:J;> jf'. /tU Plerv--J 

Betrifft: stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert 
wird. 
GZ. 23 0102/2-II/3/86 

Sehr geehrte Damell und IInrnHl! 

Der Katholische Famillenverhnlld Öslerroiclw erinnert. an seine 
Stellungnahme vom 23. 8. 1985 zum damaliqcn Ent.wurf eines Bundeß
gesetzes, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert 
wird. 

Der Katholische Familienverband Österreichs hatte in dieser 
Stellungnahme an seine Petition erinnert, auf den Beschluß 
des Familienpolitischen Beirates im Jahre 1970 verwiesen und 
abschließend festgestellt: 

"Die Forderungen aus der Petition sind noch weiter aktuell 
und aufrecht. In der derzeitigen Situation nennt der Katholische 
Familienverband Österreichs als primäre Forderung die Weiter
fUhrung der Teuerungsabgeltung fUr die Mehrkindfamilie, die 
Anhebung der Familienbeihilfe insgesamt und die Anhebung der 
Altersßtaffel. Letzteres wird mit dem vorliegenden Novellierungs
entwurf dankenswerterweise zumindest. 7um 1eil geschehen." 

Zu d p, n (~i 11 7 p, ] 11 e n k n n k r p, t. e n Pli n k t p, 11 d P. r nu n \I 0 r l i e gen den N () v e 11 e 
nilllllll "pr Katllnl i~>che Familienverband Österreichs wie folgt 
StelJullq: 

zu § 8 Abs. 2, 3 und 4: 

Die Anhebung der Familienbeihilfe insgesamt wurde vom Katholischen 
Familienverband Österreichs wiederholt gefordert und wird daher 
begrUßt. 

• ",I 

llalkvnrhllldu l1 <J"". Bankhaus Sch"lh"",,'"'' .... S,;hnU",a, Klo ·Nr 13 q'!j 
O~lorreichischo Lanrlmbank AG, Klo Nr. ;>;>;>·110· 76~ 

OVR·Nr 0116858/091;>BO 
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2 Blatt ............. . 
lU .. •...••....•... 

Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß die Erhöhung der 
Familienbeihilfe aus folgenden GrUnden ungenOgend ist: 

1. Die vom Familienpolitischen Beirat bereits 1970 verlangte 
50%-Deckung der Kinderkosten durch die Familienbeihilfe 
ist no chi m m ern ich t er re ich t. Die ß e re c h n lJ rt q d e ~) S tat. ist i sc h e n 
Zen t T' a 1 <1 !TI t e s cl P. r 11 A u n y a b e h f ii r Kin cl e r i n Ü f; I. (! r [' e j eh 11 mit 
S t n r I rJ J 'J I j 1 9 8 (, 1 i e y L 7 war n n c h nie h L v n \', e B k a n n ab e r 
jetzt schon fest.gest.ellt. werden, daß die Kinderkost.en im 
Sinne der Empfehlung df~s Farnilif!npolil.ischnn Beirates von 
1970 in einer Familie miL 2 Kindern und einem dUI'chschniLt
lichen Einkommen fOr 1 Kind 

unter 10 Jnhren mi L ",i ndnsLfH1B S .5. noo, -- und 
z w i s ehe n 10 U 11 d 1 9 J. !TI i I. In i n d e ~d. e n s ~) 4. 0 0 0 , - -

anzusetzen sind. (Der Stand Juli 1986 kann nur eine Erhöhung 
bringen. ) 
Demgemäß mOßten die Familienbeihilfen bei einer 50%-Deckung 
der Kinderkosten fOr Kinder 

unter 10 Jahren mindestens S 1.500,-- (statt jetzt neu S 1.200,--) 
Ober 10 Jahren mindestens 5 2.000,-- (statt jetzt neu 5 1.450,--) 

betragen. 
Mindestens deshalb, weil seinerzeit der Familienpolitische 
Beirat von einem Durchschnittseinkommen und nicht von einem 
Einkommen an der Armutsgrenze ausgegangen ist. 

LI rn die 5 [) ~~ - f) eck unq 1 lJ e r r eie h e n, w 1:i r e Cl 1 n 0 h e i Kin cl ern u n t. e r 
1 () J n h ren (~i 11 (~ f r h i j h unq cl e r r n 111 i I i e 11 h e i h i I r n u 111 w (~ i t e r e 
20 ~~ und über lU -lnhrnn um weiLel'(~ 27,'j ~~ resL/ulnqen. 

2. In einer OECD-llnt.ersuchunq wurde auf die st.arke Healwert.
verminderurlq der rarnj I ienheihil fe hinyewiesen. 

3. Die jn 1.) daI'qeleqLen Berechnunqen zBiqen, daß der Alterszuschlnq 
nach § 8 Ahs. 3 bei weitem unzureichend ist. 

4. lJnverständlich bleibt dem Katholischen Familienverband Öster
reichs auch weiterhin, daß nicht zumindest die Teuerungsab
gelt.ung für die Mehrkindfamilie weitergefOhrt wird. 
Der Katholische Familienverband Österreichs wiederholt seine 
diesbe7ügliche Forderung und verweist auf seine Stellungnahme 
aus dem Jahre 1985. 

Die Frhiih'"Hj rlpr r;(~blJl·t.f~nb(~ihjJfe wird pu!;it.iv beurt.eilt, obwohl 
danllJf' hirHjPwienen werden muß, daß die r~eburt.enhnihilfe 1983 
um 1/3 gekOr7t wurde und die jetzt vorgesehene Lrhöhunq nicht 
einlnnl dif) Wiederherstellung des ursprOnglichen Zustandes dar
stell~ .. 
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3 ßlalt ............. . 
zu ............... . 

Eine Verbesserung der medizinischen Betreuung von Mutter und 
Kind ist grundsätzlich zu begrüßen; es muß jedoch zu hedenken 
gegeben werden, daß es sich dabei um keine AnqeleqBnheit des 
Familienlastenausgleichs handelt, sondern um eine'Maßnahme 
für die Volksgesundheit. 
Die Bundesregierung müßte endlich einsehen, daß der Familien
lastenausgleichsfonds keine Staatssparkasse ist, aus der alle 
die Familie auch nur am Rand berührenden Maßnahmen finanziert 
werden. Die sogenannten "Sachleistungen" verhindern die ge
forderte 50%-Deckung der Kinderkosten, ohne im vollen Maße 
den Familien wirklich zugute zu kommen; an die diesbezüglichen 
Bedenken des Rechnungshofes wird erinnert. Die Leidtragenden 
sind vor allem die kinderreichen Familien. 

Nach der Darstellung in den ErHilll:erungen wird im Jahr 1987 
der Aufwand für Sonderzahlunqen 170 Millionen -Schilling betraqen, 
die Unt.ersuchunqskosten IBU MilliCHlerl ~chiJ tinq. Nicht: erwi:ihnL 
s i n d ci a bei die K 0 S t. end f~ s M u I. b! r - Kill cl - PUB B CHI. V () n cl (} 11 vor q e seil e n e /l 
Ausgaben erhalten 48 ~~ die Fmnilien direkt, 52 ~~ verhrauchen 
die Untersuchungskosten. Auch wenn die nUll verqesehenen Unler
suchungskosten niedriger sind als die von der Frau Bundesminister 
ursprünglich (z.B. im ramilienpolilischen Beiral) genannten 
Beträge (280 - 300 Millionen Schilling für die Untersuchungen 
aus dem Familienlastenausgleichsfonds), muß dennoch kritisch 
angemerkt werden, daß die Relation hinsichtlich der Mittel 
nicht stimmt. 
Da die Untersuchungen doch wesentlich mehr der Gesundheits
vorsorge und der Volks fürsorge zuzurechnen sind, müßte auf 
jeden Fall in einem ersten Schritt auch die Auf teilung der 
Untersuchungskosten verändert werden. Derzeit bezahlt ja der 
Familienlastenausqleichsfonds 2/3 der Untersuchungskosten, 
1/ '3 der K 0 s te n i ~d. \/ [) n d () r 507 i n 1 ver H ich e run q 7 U t r a q e n. Alle h 
hier müßle CD 711lIlinrJf~nt. umljf!kehrl. !win, wol)(!i ;III/1JBt.reben wi:ire, 
daß der Familierdnntenllu!,qJeichsfonds mil diesen Koslen nicht: 
belastet wird. 

Ebenfrdls krit.isch bemerkt der Katholische Familienverband 
Öst.prrf'ich~~, d8ß in der Neufassung des § 32 des bisherigen 
Absatzes l~ nun § 32 (5) bei der Zahl der durch die Verordnung 
festzulegenden Untersuchungen jeweils das Wort "höchstens" 
weggefallen ist. So lange der Familienlastenausgleichsfonds 
zur Kostentragung der Untersuchungen herangezogen wird, ist 
- verlangt der Katholische Familienverband Österreichs - das 
Wort "höchstens" an der jeweiligen Stelle einzufügen. 

zu § 35 Abs. 1, lit c 

Hier kommt sehr IJrldcut.lich zum Ausdruck, daß auch nicht kranken
\/prr,ir'llprlr, rnit.lnllfl~;p Miitter und ihre Kjnder diese ko!,t.ünlosten 
lJlIl f" ~;llf IIIIII!)('II ;11 1\1I~;pf'lJC:h nehmen können. 
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4 Blatt ............. . 
zu ............... . 

Textvorschlag: 

Die zwi nqend vorgeschr inhenert lJnteI"1HJChunlJ{~n ?ur [r J HnqlJlllj 
der erhöhten Geburlenbeihilfe sind Buch bei nicht in der qeBot7-
lichen K r a n k e n ver s ich e run g versicherLen, m j t hdl 0 sen Müttern 
bzw. Kindern durchzuführen (Erlaß vom 7.2.1984 Bundesministerium 
für Gesundhei t). Die anfallenden Kosten werden von den Verlral}s
ärzten mit der Gebietskrankenkasse verrechnel. 

Zu bedenken wird aber gegeben: 
Die Auswirkung der vollen Kostentragung für die Personen nach 
§ 35, Abs. 1, lit c kann nicht abgeschätzt werden, bedeutet 
aber auf jeden Fall wieder eirie neuerliche Mehrbelastung des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen. 

zu § 35 Abs. 3 

Ausdrücklich begrüßt wird die im § 35 AbH. :5 vorqesehene Hel}elung, 
betff~ffend die GenehmiljlJng durch den Bundesminister für rnmilie, 
Jugend und Konsumentenschutz urld die in den Erläuterungen ange
führte Begründung. 

Abschließend regt der Katholische Familienverband Österreichs 
an, § 10 Abs. 3 so zu verändern, daß auch die erhöhte Familien
beihilfe für ein erheblich behindertes Kind - so wie die Familien
beihilfe - vom Beginn des Monats gewährt wird, in dem die VOfaua
setzungen für den Anspruch erfüllt werden. 

Für den 

Katholischen Familienverband Österreichs 

~~~;'~~y""""-
Gen e r 8 1 s e ~~ e t ä r 

Or. Franz StadleI' 
Präsident 

P.S.: 25 Ausfertiyungen dieser Stellungnahme werden mit gleicher 
Post dem Präsidium des Nationalrates übersandt. 
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